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2. Ordnung zur Änderung der  
Beitragsordnung der Studierendenschaft 
der Fachhochschule Aachen
vom 7. November 2019

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in verbindung mit § 57 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (Gv. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Hochschulgesetzes vom 19. Juli 2019 (Gv. NRW. S. 425), und der Satzung der Studierendenschaft der 
Fachhochschule Aachen vom 10. Mai 2019 (FH-Mitteilung Nr. 56/2019) hat die Studierendenschaft der Fachhochschule 
Aachen folgende Änderung der beitragsordnung vom 11. Dezember 2018 (FH-Mitteilung Nr. 168/2018), zuletzt geändert 
durch Änderungsordnung vom 27. Mai 2019 (FH-Mitteilung Nr. 61/2019), erlassen:

Teil I  |  Änderungen

§ 5 wird wie folgt geändert:

– Absatz 1 wird neu gefasst:
„ (1) Die Höhe des beitrags beträgt im Sommersemester 2020 und im Wintersemester 2020/21: 212,23 EUR.“

– In Absatz 2 Buchstabe d) wird der betrag von „127,92 EUR“ geändert „132,59 EUR“.

– in Absatz 2 Buchstabe e) wird der betrag von „54,60 EUR“ geändert in „56,40 EUR“.

Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer veröffentlichung im verkündungsblatt der Fachhochschule  Aachen 
( FH-Mitteilungen) in Kraft. 

(2) Ausgefertigt aufgrund des beschlusses des Studierendenparlaments vom 8. Mai 2019 sowie der Genehmigung durch das 
 Rektorat gemäß beschluss vom 6. November 2019.

Aachen, den 7. November 2019

Der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
 
 
gez. Marcus baumann 
 
Prof. Dr. Marcus baumann

Hinweis nach § 12 Absatz 5 HG:
Die verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des ordnungs- oder sonstigen autonomen Rechts der 
FH Aachen kann gegen diese ordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) die ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
b) das Rektorat hat den beschluss des zuständigen Gremiums vorher beanstandet oder 
c) der Form- oder verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.


